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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 4193/J der XXVI. Gesetzge-
bungsperiode betreffend "Selbstandige Personenbetreuerinnen - Situation und Bedarf", wel-
che die Abgeordneten Doris Margreiter, Kolleginnen und Kollegen am 25. September 2019 an

mich richteten, stelle ich fest:

Antwort zu den Punkten 1 bis 3 der Anfrage:

1. Wie viele Personen sind derzeit per aktivem Gewerbeschein als selbstdndige Personenbe-
treverinnen in Osterreich gemeldet?

2. Aus welchen Herkunftsldndern setzt sich diese Personengruppe anteilsmdf3ig (in % und
absoluten Zahlen) zusammen und wie haben sich diese Zahlen in den letzten 3 Jahren ent-
wickelt?

3. Wie viele Personen haben ihr Gewerbe in den letzten 3 Jahren ruhend oder gdnzlich abge-

meldet?

Dazu ist auf die Tabelle in der Beilage mit Daten aus dem Gewerbeinformationssystem Aus-

tria (GISA) zu verweisen. Zu Ruhensmeldungen liegen meinem Ressort keine Daten vor.

Antwort zu den Punkten 4 bis 8 und 17 der Anfrage:

4. Wie lange Uben Personenbetreuerinnen durchschnittlich diese Tdtigkeit in Osterreich aus
(durchschnittliche Verweildauer pro Person)
5. Wie viele Personen iiben den Beruf der 24h Pflege zu Hause auf unselbstdndiger Basis aus

und aus welchen Herkunftsldndern kommen diese Personen?
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6. Wie hoch war der angemeldete Bedarf an Personenbetreuerinnen im Jahr 2017 und wie wird
sich dieser Wert fir die Jahre 2018 und 2019 verdndern?

7. In welcher Pflegestufe wird diese Pflegeform angenommen (bitte prozentuell und in absolu-
ten Zahlen nach unterschiedlichen Pflegestufen dargestellt)?

8. Wie gestaltet sich die Altersstruktur der gepflegten Personen?

17. Liegen dem Ministerium gemeldete Fdlle von Scheinselbstdndigkeit bei Personenbetreuerin-

nen vor (wenn ja wie viele in den letzten 3 Jahren)?

Unbeschadet dessen, dass diese Fragen keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesmi-
nisteriums fUr Digitalisierung und Wirtschaftsstandort betreffen, liegen meinem Ressort dazu
keine Daten vor.

Antwort zu den Punkten 9 bis 11 der Anfrage:

9. Welche fachlichen Vorkenntnisse werden von selbstdndigen Personenbetreuerinnen ver-
langt und gepriift?

10. Welche Stellen kontrollieren diese Qualifikationen?

11. Wer trdgt die Kosten fiir diese Ausbildungen?

Die Personenbetreuung ist ein freies Gewerbe. Zum Erlangen einer entsprechenden Gewer-

beberechtigung ist daher kein Befahigungsnachweis erforderlich.

Antwort zu den Punkten 12 und 19 der Anfrage:

12. Ist von Seiten der Regierung angedacht, die Ausbildungserfordernisse anzupassen bzw. zu
erweitern (Kopplung an den Gewerbeschein)?

19. Ist von Seiten des Ministeriums eine Anderung in der Einordnung von Personenbetreuerinnen

in das Gewerberecht vorgesehen?
Dazu liegen derzeit keine konkreten Planungen vor.
Antwort zu Punkt 13 der Anfrage:
13. Wie viele Vermittlungsagenturen waren 2016 und 2017 ésterreichweit gemeldet?

Am 1.1.2016 gab es 372 aufrechte Gewerbeberechtigungen, am 1.1.2017 925.
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Antwort zu Punkt 14 der Anfrage:

14. In welcher Form wird bei diesen Agenturen von staatlicher Seite Qualitdtssicherung betrie-

ben?

Die Organisation der Personenbetreuung ist ein freies Gewerbe. Zum Erlangen einer entspre-
chenden Gewerbeberechtigung ist daher kein Befahigungsnachweis erforderlich.

Bei der Ausibung des Gewerbes sind die besonderen Ausibungsbestimmungen des § 160
GewO 1994 sowie die Verordnung Uber Standes- und Ausibungsregeln fir die Organisation
von Personenbetreuung, BGBI. Il Nr. 397/2015, einzuhalten. Die Einhaltung dieser Bestim-
mungen wird von den Bezirksverwaltungsbehorden nach MalRgabe des § 338 GewO 1994
Uberwacht.

Antwort zu den Punkten 15, 16 und 18 der Anfrage:

15. Wie viele Fiille von RechtsverstdfSen dieser Agenturen gegeniiber den Personenbetreuerin-
nen als Mitglieder wurden dem Ministerium in den letzten 3 Jahren bekannt?
16. Welche Sanktion erfolgt von Seiten des Ministeriums, wenn sich Vergehen beweisen?

18. Gibt es eine eigene Zustdndigkeit im Ministerium zur Priifung der Fille aus Frage 16?
Derartige Rechtsverstof3e sind meinem Ressort nicht bekannt geworden.

Im Falle von Beschwerden, in denen ein konkreter Verdacht einer Verwaltungsibertretung
des Gewerberechts durch eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Unternehmen gedu-
Rert wird, wirde das zustandige Amt der Landesregierung zur weiteren Erhebung und allfal-

liger Veranlassung durch die ortlich zustandige Bezirksverwaltungsbehorde befasst werden.

Antwort zu den Punkten 20 bis 24 der Anfrage:

20. Wie hoch war das durchschnittliche Monatseinkommen von selbstdndigen Personenbetreu-
erlnnen im Jahr 20167

21. Gibt es Unterschiede nach den Herkunftsldndern und wenn ja, wie stellen sich diese dar?

22. Wie wird sich die Indexierung der Familienbeihilfe auf selbstdndige Personenbetreuerinnen
nach Herkunftsldndern durchschnittlich pro Jahr auswirken?

23. Wird von Seiten der Regierung eine Verbesserung der Einkommenssituation von selbstdndi-
gen Personenbetreuerinnen angestrebt. Wenn ja, welche MafSnahmen werden das sein?

24. Sind Reformen im Sozialversicherungs-Gesetz zu Gunsten von selbstédndigen Personenbe-

treverlnnen geplant?
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Diese Fragen betreffen keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums fir Digi-

talisierung und Wirtschaftsstandort.

Beilage

Wien, am 25. November 2019

Mag. Elisabeth Udolf-Strobl

Elektronisch gefertigt

MY OsTey

R
@& -
a 7 o
BUNDESMIMISTERIUM FUR
DIGITALISIERUNG UND
WIRTSCHAFTSSTANDORT

EMTSSIGNATUR

] '?5;

[ 4
=

Unterzeichner

Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Datum/Zeit

2019-11-25T11:37:40+01:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 1237897311
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prifinformation https://www.signaturpruefung.gv.at/. Die Bildmarke und Hinweise zur Verifikation eines Papierausdrucks

sind auf https://www.bmdw.gv.at/amtssignatur oder http://www.help.gv.at/ veroffentlicht.

BMDW-10.101/0182-Pras/4a/2019

4von 4

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2019- 11-25T13: 37: 35+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




	Antwort zu den Punkten 1 bis 3 der Anfrage:
	Antwort zu den Punkten 4 bis 8 und 17 der Anfrage:
	Antwort zu den Punkten 9 bis 11 der Anfrage:
	Antwort zu den Punkten 12 und 19 der Anfrage:
	Antwort zu Punkt 13 der Anfrage:
	Antwort zu Punkt 14 der Anfrage:
	Antwort zu den Punkten 15, 16 und 18 der Anfrage:
	Antwort zu den Punkten 20 bis 24 der Anfrage:

		2019-11-25T11:37:40+0100
	Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2019-11-25T13:37:35+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




